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 Veröffentlicht am 30.11.1993

Norm

StGB §202 Abs2 Fall2

Rechtssatz

Bei den im zweiten Fall des § 202 Abs 1 StGB angeführten erschwerenden Begleitumständen der Tat handelt es sich

um Spielarten einer einzigen Quali kation (EvBl 1990/119), sodaß dahingestellt bleiben kann, ob obszöne

Beschimpfungen für sich allein schon eine besondere Demütigung darstellen. Dies tri t aber jedenfalls auf das

Ejakulieren in das Gesicht und auf die Brust des Opfers zu. Entscheidend ist im übrigen die Dauer der Tat, während

welcher das weibliche Tatopfer jedenfalls in einen qualvollen Zustand im Sinn einer länger dauernden schweren

seelischen Erschütterung versetzt war; ergab sich für sie doch das Bild eines geistig abnormen Sexualtäters, der sie auf

die verschiedensten Arten malträtierte, sie einsperrte und dem sie in einem menschenleeren Gebäude hil os

ausgeliefert war, ohne ein Ende der gewalttätigen Mißhandlungen absehen zu können.
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